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besondere mit dem Kriegs-Erndhrungs-Amt (KEA.), iiber die Zutei-
lungen an die schweizerischen Krankenanstalten zu verstindigen.
Dr. Kappeli, der Direktor des KEA., brachte unsern Schwicrigkeiten
grosses Verstindnis entgegen. Es war ganz klar, dass von Patienten,
die in ihrer Mehrzahl unerwartet in ein Spital eingelielert werden
miissen, nicht Lebensmittelkarten verlangt werden konnten, denn die
Patienten hatten damals noch keine Mahlzeitencoupons (Mc.) und ihre
Lebensmittelkarten (LK.) wiren in der Regel schon ganz oder teil-
weise ausgegeben worden.

Man einigte sich vorerst [iir die erste Zeit auf ein Konlingentie-
rungssystem [ir Krankenanstalten, d. h. diese Anstalten bekamen pro
rata fir so viele Patienten die entsprechenden Zuteilungen, wie sie
im Zeilraume vom 1. Juli 1938 bis 30. Juni 1939 verpflegt hatten. Diese
Kontingentierung konnte nicht lange andauern, denn sie bedeulete fiir
dic Palienten, die ihre Lebensmilttelkarlen ohnehin bekamen, eine
Doppelversorgung. Das Dienst- und Pllegepersonal erhielt, wie die
uibrige Bevélkerung, Lebensmitlelkarten, d. h. die diesen Karten ent-
sprechende Menge in Grossbeziigercoupons (Ge.) fiir kollektive Haus-
haltungen.

Aunschliessend belasste sich die Verwallungskommission mit der
Herausgabe ciner Sammlung fleischloser Menus fiir Krankenanstalten,

Schon im Mai 1940 wurde fiir die Spitiler die Kohlenfrage akul.
Die Verwaltungskommission hatte in seinem Mitgliede Hans Ammann,
Verwalter des Kantonsspitals Liestal, einen Fachmann gefunden, der
die Interessen der Krankenanstalten wihrend des ganzen Kriceges mit
Erfolg wahrnahm. Die Kommission gab ein interessantes Merkblatt
[iir die Brennstoffmalerialersparnisse in Spililern heraus, das grossen
Anklang fand.

Die Zuteilung an Brennmalerial [ir Krankenanstalten ging vor-
erst auf 60 % und nachher aufl 45 % des jeweiligen Basiskonlingenles
herab. Da hiess es [iir die Anstallen sparen!

Hatte die Verwallungskommission schon von Anfang an sich mit
Taxfragen zu beschiftigen gehabt und oft Verhandlungen mit den
schweizerischen Krankenkassen, der Suva und der Eidg. Militdrver-
sicherung gelithrl, Verhandlungen, die nicht immer erlreulich waren,
so- kamen nun entsprechende Verhandlungen mit der Eidg. Preis-
kontrollstelle. Auf unser Gesuch hin wurde mit Vertiigung Nr. 360 vom
15. Juni 1940 den Krankenanslalten gestattel, ihre Taxen um 10 % zu
erhohen. Spiter wurde aul unser Gesuch hin dieser Prozentsalz aul
20 % erhohl.

Unler der Scilenralionierung hatlen die Krankenanslalten nic
wesentlich zu leiden. Im Januar 1941 konnlen wir unsern Mitgliedern
mitteilen, dass sie vorerst ihren Seilenbedarf zu 10 % decken konnten.
Spéter musste dieser Prozenlsatz bis auf 80 % herabgesetzt werden.

© Viel zu reden gab seinerzeit auch die Lohnersatzordnung (Aus-
gleichskassenbeilrige) des Personals. Fir das Hausdienstpersonal
von Privatfamilien miissen auf den Naturalien bekanntlich keine Bei-
trige bezahll werden. Das Gleiche strebte die Verwallungskommission
dann auch mit Erfolg fir das Hausdienstpersonal der Kranken-
anstalten an. Diese Vorzugsbehandlung wurde dann leider durch dic
zuslindige eidgenossische Behorde spiter trolz unserem Protest wieder
riickgingig gemachl.

Im Mirz 1941 niusste dic Lebensmittelzuteilung fir Patienten an
die Krankenanstalten geitndert werden, denn die Landesversorgung
crlauble eine Doppelversorgung der Patienten nicht mehr, Aul Vor-
schlag der Verwaltungskommission wurde vom KEA. verliigl, dass
inskiinftig die Zuleilung von rationierten Lebensmitleln an Spitiler
anhand der jeweilen im Vormonal ausgewiesenen Krankenpllegelage
zu geschehen habe, und zwar durlten pro Patient und Tag zuerst finf
Mahlzeitencoupons (Me.) verrechnel werden, spitter dann deren sechs
und noch spiter 64, wobei zu bemerken ist, dass im Anlang je zwei
Me. lir das Mittag- und Abendessen vorgesehen waren, sowie 1 Me.
liir das Morgenessen. Spiler wurden dann fiir das Morgenessen eben-
falls zwei Me. vorgesehen und noch spiiter % Me. fiir dic Zwischen-
verpllegung.

Um cine Doppelverpllegung zu vermeiden, musste jeder cin- und
austretende Patient seiner Rationierungsbehérde innert drei Tagen
durch die Krankenanstall gemeldel werden, welche dem Patienten
dann die Spitalaufenthaltstage, solern diese tiber 15, d. h. spéler zehn
Tage hinaus gingen, bei der niichsten Lebensmittelkartenzateilung in
Abzug brachte. I'iir die Krankenanslalten und die Rationierungshe-
hérden bedeulete dieses An- und Abmelden cine wesentliche Mehr-
arbeit, aber sonst hat sich dieses System ausgezeichnel bewihrt.

A l_)ie Verwaltungskommission der Veska und besonders  deren
Pr;'lsnlcn.l hatten mit den Behérden des KEA. wihrend des ganzen
Krieges immer die allerbesten Bezichungen. Es ist uns cin Bediirinis,
den leitenden Mannern des KEA., vorab Direktor Dr. Képpeli, Dircktor
Dr. Feisst, A. Muggli, Chet der Sektion fir Rationierungswesen, Direk-
tor Laesser, Chel der Eidg. Getreideverwaltung, und Dr. Horber, Chef
der Abteilung fir kollektive Haushaltungen, die den Belangen der
Krankenanstalten je und je grosses Verstindnis enlgegenbrachten,
herzlich zu danken und unsere Anerkennung auszusprechen,

Fiir die Zuteilung von Teatilien an Krankenanstalten vereinbarte
die Verwaltungskommission der Veska mit der Sektion fiir Textilien
des KIAA. (Kriegs-Industrie- und -Arbeits-Amt) einen Modus, der
sich ebenfalls recht gut bewahrt hat. Die Krankenanstalten erhiclten
Zusatzscheine fir Textilien nach folgendem Schliissel:

Eletlngd fogx  Suabcie il
Pro 100 Verpflegungslage 8 7 6 3
Internes Personal |
(pro 100 Verpflegungslage) 2 2 2 2

Der Bedarl an Verbandstoffen, fir deren Beschaffung ebenlfalls
Zusatzscheine nolwendig waren, ist in obigen Zahlen nicht inbegriffen.
Fir Verbandstolfe mussten Zusatzscheine speziell nachgesucht werden.

Auch mit der Zuleilung von Alkohol und Glycerin an Kranken-
anslalten hatte sich die Verwaltungskommission zu befassen. Beide
Artikel sind fir Spitiler unentbehrlich und ihre geniigende Zuteilung
war wichlig.

Im Seplember 1943 veranstallete die Veska in Zirich einen
Heizerkurs, da die Brennmalerialknappheil auch in Krankenanstalten
«brennend» wurde und eine weitere Instruktion des verantwortlichen
Heizungspersonals sich auldriangle.

Personalsorgen.

Schon seit 1944 hatte sich die Verwaltungskommission immer und
immer wieder mil dem Personalmangel in Krankenanstalten zu be-
fassen. Schon frithzeitig hatte sich die Veska z B, um die Einfithrung
von Kochinnenkursen bemiiht, die heute in verschiedenen Kursen in
Chur und Bern abgehalten werden und an welche die Veska namhafte
Beitriige entrichtet. Die jungen Kochinnen, die aus diesen Kursen her-
vorgehen, «inden reissenden  Absalz». Ungelihr 40—50 % dieser
Kochinnen haben ihre Lehrzeil in Krankenanstalten absolvierl. Der
Rest rekrutiert sich aus Hotels, Restaurants und Pensionen.

Dem Dienstpersonal-Mangel suchte die Verwallungskommission
durch Hereinbringung von auslindischem Personal zu begegnen. Aus
Italien  konnten wir bis heute 131 Angestellte fir Krankenhiuser
placieren, withrend unsere Anstrengungen, Personal aus dem besetzlen
Deutschland und Oesterreich oder dem Elsass zu bekommen, ohne
Erfolg blieben.

Der Mangel an Personal erstreckt sich aber nicht nur aul das
Dienstpersonal, sondern ebensoschr anf das Pflegepersonal. Solches
aus dem Auslande zu erhalten, stiess aul uniiberwindliche Schwierig-
keiten. Da lag es nahe, den Anveiz i den Schwestern- und Pllege-
beruf durch giinstigere Bedingungen zu erhéhen, obschon gesagt
werden darf, dass fiir eine richtige Schwester zuerst die innere Be-
rufung der Anstoss zum Ergreifen dieses schonen Berufes sein muss
und die dussern Bedingungen erst in zweiler Linie eine Rolle spielen
sollen.

Man sicht, dass nicht nur der Kricg die Veska und ihre Verwal-
tungskommission vor grosse Aufgaben geslellt hat, sondern dass die
Nachkriegszeit uns  vor ebenso  wichtige Fragen stellt, die nicht
immer leicht zu losen sein werden.

Im Sommer 1946 hatte die Verwaltungskommission noch die Aul-
gabe, an ihre Mitglieder ein Geschenk des Amerikanischen Roten
Kreuzes, bestehend aus 23 Eisenbahnwagen Verbandmaterial, welches
uns in lichenswiirdiger Weise durch das Schweiz. Rote Kreuz ver-
mitlelt wurde, zu verteilen. Beinahe hittten wir dieses Geschenk der
hohen Zollkosten wegen nicht annehmen konnen. Nach langern Ver-
handlungen haben sich aber dann die zustindigen Behorden hereit
erklirt, den Zoll fir dieses Geschenk auf ca, Fr. 80 000.— zu reduzieren
und auf die Warenumsatzsteuer zu verzichten, woraut die Veska das
Geschenk dankend akzeptierte.

Abschliessend  freuen wir uns, rickblickend Lkonstalieren zu
diirfen, dass die Griindung der Veska im Jahre 1930 einem Bediirfnis
entsprach und die Veska seit nunmehr 16 Jahren ihren Mitgliedern
und dem Schweizervolk wertvolle Dienste leisten konnte.

Aus der Arbeit der Kommission
fiir Schwestern- und Pflegefragen der Veska

Bericht der Priisidentin: Dr. L. Leemann, Mannedorf-Ziirich

Als 1938 die Generalversantmlung der Veska im Anschluss an ein
orienticrendes Referal durch Dr. med. A. Guisan, Lausanne, beschloss,
einc besondere Subkommission fiir Schwesternfragen zu ernennen,
gaben sich in der Schweiz erst engste Kreise tiber den Ernst und die
Bedeutung der Schwesternirage Rechenschalt. Wohl hatte schon 1932
der kantonal-ziircherische Frauenlag dem Thema «Schwesternmangel
und Wege zu sciner Behebung» gegolten, was den Regierungsral von-
Zirich zur Einsclzung einer Kommission zur Besserstellung des
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Krankenpllegepersonals veranlasste. Aber dies blichen — leider —
vercinzelle Bestrebungen.

Wihrend Ordenshiuser, Diakonissenhiuser und Pllegerinnen-
schulen schon lange und in zunchmendem Masse Mihe hatlen, der
stetig wachsenden Nachlrage nach Krankenschwestern zu geniigen
und ihre grosse, nie hoch genug einzuschitlzende Arbeit der seelischen
und beruttichen Ausristung ihrer Schwestern erliiliten, ohne davon
Aulhebens zu machen oder die staatlichen tinanzen wesentlich damit
zu belasten, blich die grosse Zahl der Spitiller  welche taglich durch
sie mil Schwestern versorgl werden, von den zunchmeunden Schwierig-
keiten solcher Vermittlung unbehelligl. Ebenso Aerzte und Behérden
und erst recht die Bevolkerung im allgemeinen. Nur so ist es ver-
standlich, dass die dringenden I'ragen des lir die Gesamtheit unent-
behrlichen Krankenpllegeberules nicht Irither die nétige Aufmerk-
samkeil weiterer Kreise tanden.

Diese Autmerksamkeit zu weeken und vor allem den Gritnden des
international akuten Schwesternmangels aul schweizerischem Boden
nachzulorschen, um wenn méglich aul breiter Basis Wege zu seiner
Milderung vorschlagen zu koénnen, war die Aulgabe, welche diese neu-
geschaflene Kommission {iir Schwesternfragen (seit 1942 auch aul die
Pflegerfragen erweitert) sich in erster Linie stellte. Sie beschriinkte
sich dabei aul die Verhiltnisse lir Schwestern und Ptleger in den
Anstalten tir korperlich Kranke der Schweiz. Die Tatsache, dass last
alle unsere Krankenhduser und Sanatorien Mitglieder der Veska sind,
ermoglichte es uns, bei den eigenen Milgliedern bis ins einzelne die
bestehenden Verhillnisse tir die Pllegepersonen zu ermitteln und aul
allgemein schweizerischer Basis abzukliven:
in welcher Zahl und mit welcher berutlichen Ausbildung sich Schwe-

stern und Pfleger in unsern Spililern belitigen und wie sic sich

daselbst aul die Pflegearbeit und aul Spezialgebiete verteilen;
wie ihre Arbeitsverhaltnisse betretlend wochentlicher Arbeilsdauer,

Freizeit, Unterkuntt, Ferien und, Besoldung seien; und
was zur Erhaltung ihrer Gesundheit, was im Falle von Erkrankung

und was als Vorsorge liir das Alter getan wird.

Autbauend aul diesen zuverlissigen und breiten Grundlagen,
stellte unsere Kommission, in welcher Vertreter verschiedenartiger
Schwesternhduser und ein Arzl einer Schwesternschule auls beste
und in gegenscitiger Erginzung zusammenarbeiten, nachstehende
Postulate aul, welche vom Gesamlvorstand der Veska gutgeheissen
und nach aussen vertreten wurden: *)

Postulate:

1. Arbeitsdauer. Maximale wochentliche Arbeitsdauer von 60 Stunden pro
Woche (Uebergang 66) exklusive Mahlzeiten und minimale wochentliche
Ruhezeit von 24 Stunden.

2. Arbeitspensum. Reduktion des Arbeitspensums fiv die einzelnen Schwe-
stern (fiir einfachste Verhiltnisse minimal 14 diplomierte Schwestern pro
100 Krankenbetten) und durch Entlastung von schweren Putzarbeiten.

3. Hilfspersonal. Im I[nteresse der Kranken soll Hillswiirterinnen nur Arbeit
zugewiesen werden, die keine berufliche pflegerische Ausbildung vor-
aussetzt.

4. Berufsschutz. Dic Ausiibung dev Prlegetitigkeit als Berul, der Anspruch
aub Schwestern-Titel und -Tracht ist von ciner kantonalen Bewilligung
abhiingig zu machen.

5. Gesundheitsschulz. Tm Interesse der Gesunderhaltung des Pllegeperso-
nals erscheint cine Kontrolle des Gesundheitszustandes absolut notwen-
dig. Sie soll beim Eintritt und beim Austritt alljahrlich und in der Ptlege
von Tuberkulosekranken vierteljihrlich erfolgen. Sie soll eingehend vor-
genommen werden.

6. Freie Verpflequng bei Krankheit. lm Krankheitstall ist Schwestern und
Pilegern freie Verpflegung und Bearztung minimal zu gewihren. Bei
Dauer der Anstellung bis zu drei Monaten: fiir einen Monat, bei Dauer
der Anstellung bis zu zwolf Monaten: fiir zwei Monate, vom zweiten
Anstellungsjahr an: fir drei Monate. Ist die Erkrankung auf Ansteckung
im Dienst zuriickzulithren, so ist die Dauer des Schutzes nach Moglich-
keit zu verlingern. .

7. Gehaltauszahlung bei Krankheit. Im Krankheitsfall ist regulir ange-
stellten Schwestern und Pflegern cine weitere Auszahlung des Bar-
gehaltes mindestens wie nachstehend zu gewihrleisten: Bei Dauer der
Anstellung bis zu zwolf Monaten [iir einen Monat, bei Dauer der Anstel-
lung bis zu 2t Monaten fir zwei Monate, vom fiinften Dienstjahr an
fiir drei Monate. I'iir das nicht regulir angestellte Personal sollen unge-
fahr die gleichen Bedingungen zur Anwendung kommen.

8. Altersvorsorge. Fiir freie Schweslern und Ptleger ist eine Altersvorsorge
(am besten durch eine Altersrente) notwendig und zeitgemiss. Das Ter-
minalter soll fiir Schwestern maximal 60 und fiir Pfleger maximal 65
Jahre betragen. Die Hohe der Jahresrente ist mit mindestens Fr. 1800.—
anzusetzen. Die Pramien sind moglichst zur Halfte vom Arbeitgeber zu
bezahlen.

9. Schwestern mit reduzierter Arbeilsfihigkeit. Um dem zu [rithen Aus-
scheiden vieler qualifizierter Schwestern aus der Spitalarbeit zu steucrn
und um gleichzeilig dem Mangel an Schwestern zu begegnen, hat jedes
Spital nach Maglichkeit Posten mit reduzierter Arbeitsbelastung zu
schaffen.

*) Vgl. Veska-Zeitschrift Nr. 12, 1942 und Nr. 9, 1944,
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10. Gehdlter bei freier Station. Die «Veskan emplichlt auf Grund des Lebens-
indexes von 1939 cin Minimalgehalt von Fr. 140.— pro Monal plus Zu-
lagen gemiss den staatlichen Teuerungszulagen seit 1939, was zirka
I'r. 180.— Bargchalt pro Monat entspricht. Je nach Anforderungen und
Dienstjahren ist das Gehalt angemessen zu erhdéhen. Den Pflegern soll
durch hinreichende Familien- und Kinderzulagen die Grimdung eines
[ausstondes ermoglicht werden.

Die so angesclzten Minimalgehilter sind als Bediwrinislohn, nicht als
Leistungslohn, zu betrachlen.

11. Die jihrliche Feriendauer soll nicht weniger als vier Wochen betragen,

12, Unlerbringuny diplomierter Schwestern und Pfleger. Das Bedinrtnis
diplomicerter Schwestern und Plleger nach Einzelzimmern und das Ver-
langen der Nachtwachen nach ruhig gelegenen Einzelzimmern ist berech-
tigt. I2s wird den Spitalleitungen empfohlen, die Unterbringung in Einzel-
zimmern nach Méglichkeit raschestens zu férdern und bei Aus- und Neu-
bauten in diesem Sinne einzuwirken.

Unsere Bemithungen hatten Erfolg. Eine Reihe kantonaler Regic-
rungen erliessen Verordnungen zum Schulze der Pllegeberufe und
hiessen unsere simtlichen Postulate gut. Die Schweiz. Sanititsdirek-
toren-Konlerenz emplahl sie angelegentlich zur  Verwirklichung,
ebenso der Schweiz. Lvangelische Kirchenbund. Die Presse dffncte
ihre Spalten den Evérterungen iiber die Lage der Ptlegeberule und
weckte ein von warmer Sympathie [iir die Schwestern gelragenes
Echo in allen Kreisen des Schweizervolkes. Von grosster praklischer
Bedeutung ist, dass die Mehrzahl der Spitalverwaltungen und andere
Arbeitgeber gewillt sind, die postulierten Verbesserungen in ihrer
Gesamtheit in die Tat umzusetzen.

Einen weitern und grossen Einfluss um die Arbeits- und Lebens-
verhiltnisse im Schwesternberutf den heutigen Gewohnheilen und
Bedirtnissen — unter Wahrung der Eigenart und des Ethos des
Berutes — anzupassen, erhoffen wir vom Erlass eines «Normalarbeits-
vertrages liir das Pllegepersonal> durch den Bundesral. Der erste
Entwurf hiezu wurde unter Verwendung der oben aulgelithrien
Postulate durch die Veska ausgestellt und mit Hille des Bundesamtes
fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit, des Schweiz. Rolen Kreuzes, Ver-
tretern der Schwestern- und Pllegerverbidnde und anderer zustindiger
Personen bereinigt und wird jetzt im Namen aller unserer hochsten
Behorde eingereicht.

Ausser den hier umschricbenen Aufgaben beschiltigte sich unsere
Kommission u.a. mit der Hebung des Berufes der Krankenplleger
durch Vorschlige fiar den Ausbau ihrer Ausbildung und fiir die
Starkung ihres Zusammenschlusses. Ferner sucht sie nach weilern
Moglichkeiten, den Schwesternmangel zu mildern. .

Letzterer bildet wohl einerseits eine grosse Erschwerung [ir die
Durchfithrung der nétigen Reform in den Arbeitsverhaltnissen, ander-
seits hat er aber auch die Unentbehrlichkeit einer ausreichenden Zahl
geschulter Schwestern und Ptleger in allen Zweigen der Gesund-
heits- und Krankenptlege allen, die ihrer bediirfen und die sie heute
so olt entbehren miissen, auls deutlichste zuin Bewusstsein gebracht.

is ist wichlig, dass viel mehr als bisher fiir den Krankenpllege-
berul geworben werde. Er verdient es, dass seine Bedeutung lir uns
alle, dass seine reichen innern Werte und seine iibrigen Vorziige gegen-
iiber so viclen andern Beruten mehr als bisher in Wort und Schrilt
zum Ausdruck gebracht werden. :

[4 W/ﬂ@maﬂ
0?8)00524 7

VINDEX

S~
<
\/\

onguent ou compresses

FLAWA “AdRIQUES 3UISIEI DORIETS DE
PANSEMENT ET DOUATES A FLAWIL




	Aus der Arbeit der Kommission für Schwestern- und Pflegefragen der Veska

